
 

B E B A U U N G S P L A N  
 

DER GRUNDSTUFE 
"ALTER FUSSBALLPLATZ" 

„STADLER & DOKULIL" 

1. ÄNDERUNG 
GEMEINDE ST. GILGEN  _  KG. ST. GILGEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bebauungsplan  GRUNDSTUFE von Arch. D.I. Gangl vom  März 2000  JULI 2018 
 
 
Öffentliche Ankündigung der Bebauungsplan Erstellung vom:..................... bis:..................... 
 
 
 
Öffentliche Auflage des Bebauungsplan Entwurfes:  vom:..................... bis:..................... 
 
 
 
Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeindevertretung:  vom:..................... 
 
 
 
Wirksamkeitsbeginn des Bebauungsplanes: 
Kundmachung gemäß Gemeindeordnung am:..................... 
 
 

Plangrundlage: 
DKM 2009 & Vermessungsplan Geometer DI Schartner GZ: 12029-8 v. 26.09.2008 

  

Planverfasser: 
 
 
 
 
 
 

 

Dipl. Ing. KARL  M. GANGL 
- A    R    C    H    I    T    E    K   T - 
staatlich  befugt  und  beeideter  Ziviltechniker 

 

D a v i s s t r a s s e  7  -  Bau II 
A - 5400   H A L L E I N 

 

Tel. ++/6245 - 82787    
mail: architekt-gangl@sbg.at 

 

Hallein, am 20.03.2000 
Hallein, am 30.07.2018 

Ausfertigung von   GZ: 9893 BBP2 
9893 BBP2Ä1 

 



BEBAUUNGSPLAN   “ALTER FUSSBALLPLATZ   - STADLER & DOKULIL“  1. ÄNDERUNG    KG ST. GILGEN   GEM. ST. GILGEN  
 

GZ-18292  9893 BBP-2/Ä1 

 ARCHITEKT D.I. K. M. GANGL   *   DAVISSTR. 7  *  A-5400 HALLEIN  *  Tel 06245-82787    mail  architekt-gangl@sbg.at  

 

2 

 
INHALTSVERZEICHNIS 
 
 

Seite 2 Inhaltsverzeichnis 
Seite 2 Erläuterungsbericht zum Bebauungsplan 
Seite 2 Lage des Planungsgebietes 
Seite 3 Begründung der Aufstellung des Bebauungsplans 
Seite 3 Allgemeine Grundlagen 
Seite 4 Rechtliche Grundlagen 
Seite 5 Gefahrenzonenplan – Sagis Auszug  M 1:500 
Seite 5 Aufschließungserfordernisse 
Seite 7 Verordnungsteil 
Seite 11 Stellungnahme WLV – wildbachtechnische Prüfung 
Seite 13 Wasserrechtsbescheid 
Seite 24 Bebauungsplan M 1:500 
 
 
ERLÄUTERUNGSBERICHT ZUM BEBAUUNGSPLAN 
 
BETROFFENE GRUNDPARZELLEN 
 

Gemeinde St. Gilgen, KG St. Gilgen,   
 

GRUNDSTÜCKE:  Fläche m2 lt. Grundbuchstand 01.08.2018 
 

 GP: 349/1 304 231 Eigentümer 1/1: DI. Peter Dokulil, Mozartplatz 6, 5340 St. Gilgen 
 

  349/2 949 973 Eigentümer 1/1: Heinz Stadler, Mozartplatz 6, 5340 St. Gilgen 
 

  349/3 880 911 Eigentümer 1/1: DI. Peter Dokulil, Mozartplatz 6, 5340 St. Gilgen 
 

  349/5 799 792 Eigentümer 1/1: DI. Peter Dokulil, Mozartplatz 6, 5340 St. Gilgen 
 

  349/6 931 930 Eigentümer 1/1: DI. Peter Dokulil, Mozartplatz 6, 5340 St. Gilgen 
 

  872/1 Steinklüftstrasse Eigentümer 1/1: Gemeinde St. Gilgen, Mozartplatz 1, 5340 St. Gilgen 
 

  871/2 Brunnleitweg Eigentümer 1/1: Gemeinde St. Gilgen, Mozartplatz 1, 5340 St. Gilgen 

 
 
1.0 LAGE DES PLANUNGSGEBIETES 
 
Die betroffene Parzellen GP. 349/1, 349/2, 349/3, 349/5, 349/6 liegen zwischen der Steinklüftstraße 
(GP 872/1) im Westen und dem Brunnleitweg (GP 871/2) im Osten, werden im Süden vom Abtenauer-
bachs (Oppenauerbach) (GP 903/2) sowie einer bereits bebauten Parzelle (GP 349/4) begrenzt. Im Norden 
befindet sich ebenfalls bebaute Parzellen an der Steinklüftstraße und am Brunnleitweg sowie einer da-
zwischen liegenden unbebauten.  
 

Um die im räumlichen Entwicklungskonzept als Ziel angeführte Erschliessungsstraße über das Raintal bis 
zum Brunnleitweg zu ermöglichen erklärte sich der Eigentümer der GP 349/2, Herr Heinz Stadler bereit, 
den südwestlichen Teil der GP 349/2 an die Gemeinde für die Errichtung der vor genannten Erschlies-
sungstraße abzutreten und diese Abtretung mittels eines Vertrages zu vereinbaren.  
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2.0 BEGRÜNDUNG ZUR AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANS 
 
Für den Bebauungsplan „Alter Fussballplatz  -  Stadler & Dokulil“ vom 20.03.2000 erfolgte vom 07.04. bis 
25.05.2000 die Einleitung / Ankündigung und vom 22.05. bis 26.06.2000 die Entwurfsauflage. 
Der Beschluss durch die Gemeindevertretung St. Gilgen erfolgte am 29.06.2000.  
Die Kundmachung gemäss Gemeindeordnung erfolgte in der Zeit vom 07.07. bis 21.07.2000. 
 

Für die GP wurden von einem Eigentümer die Bebauungsgrundlagen erhoben. Da das gesamte Bebau-
ungsplangebiet in der Gelben Gefahrenzone des Abtenauerbachs (Oppenauerbach) liegt sowie ein kleiner 
Teil an der Südgrenze der GP 349/2 und GP 349/3 in der roten Gefahrenzone liegt wurde eine wild-
bachtechnische Prüfung eingeleitet.  
 

Auf Grund des Ergebnisses erfolgt nun eine Überarbeitung und Änderung des Bebauungsplans, da das 
Prüfungsergebnis in Kombination mit den Bestimmungen des Bebauungsplans aus 2000 teilweise keine 
sinnvolle Bebauung ermöglichen. 
 
 
3.0. ALLGEMEINE GRUNDLAGEN 
 
3.1. PLANUNGSGEBIET NACH GRUNDPARZELLEN 
 
Der gegenständliche Bebauungsplan der GRUNDSTUFE - “ALTER FUSSBALLPLATZ - STADLER & 
DOKULIL“ 1. Änderung umfasst die im Ortszentrum von St. Gilgen liegenden Grundstücke  
 

GRUNDSTÜCKE:  Fläche m2 lt. Grundbuchstand 01.08.2018 
 

 GP: 349/1 304 231 Eigentümer 1/1: DI. Peter Dokulil, Mozartplatz 6, 5340 St. Gilgen 
 

  349/2 949 973 Eigentümer 1/1: Heinz Stadler, Mozartplatz 6, 5340 St. Gilgen 
 

  349/3 880 911 Eigentümer 1/1: DI. Peter Dokulil, Mozartplatz 6, 5340 St. Gilgen 
 

  349/5 799 792 Eigentümer 1/1: DI. Peter Dokulil, Mozartplatz 6, 5340 St. Gilgen 
 

  349/6 931 930 Eigentümer 1/1: DI. Peter Dokulil, Mozartplatz 6, 5340 St. Gilgen 
 

  872/1 Steinklüftstrasse Eigentümer 1/1: Gemeinde St. Gilgen, Mozartplatz 1, 5340 St. Gilgen 
 

  871/2 Brunnleitweg Eigentümer 1/1: Gemeinde St. Gilgen, Mozartplatz 1, 5340 St. Gilgen 
 
 
3.2. GESETZLICHE GRUNDLAGEN 
 

Die gesetzliche Grundlage der Änderung des Bebauungsplans bildet § 63  ROG, 2009. 
 
 
3.3. ZWECK DES BEBAUUNGSPLANES  § 50 (3)  ROG 2009 
 

Der Bebauungsplan regelt die Städtebauliche Ordnung eines Gebietes unter Bedachtnahme auf einen 
sparsamen Bodenverbrauch und eine geordnete Siedlungsstruktur. 
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4.0. RECHTLICHE GRUNDLAGEN 
 
4.1. AUSSAGE DES RÄUMLICHEN ENTWICKLUNGSKONZEPTS 
 
Das REK der Gemeinde St. Gilgen wurde gemäß den Bestimmungen des ROG erstellt und am 
23.06.1999 von der Gemeindevertretung beschlossen.  
 

Unter Pkt. 3.4.1.2. sind dort folgende Aussagen zu finden: 
 

Siedlungsgebiet zwischen Oppenauer Bach und Kohlbach 
 

• Das Siedlungsgebiet zwischen Oppenauer Bach und Kohlbach erstreckt sich von der Mondseestraße bzw. 
dem Seeufer über Brunnleitweg und Steinklüftstraße nach Westen bis zur Mondsee Bundesstraße. Die 
unbebauten Flächen innerhalb der bestehenden Bebauung können im wesentlichen aufgefüllt werden, als 
westlicher Siedlungsrand wird der bestehende Weg (GP 475/5) bzw. die geplante Trasse der "Nordzufahrt" 
festgesetzt. 

• Die unmittelbar nördlich an das neue Altersheim angrenzenden Flächen sind als langfristige Erweiterungs-
flächen für dasselbe sicherzustellen. 

• Die Grünflächen im Bereich Tennisplatz und Yachtclub sind für diese Sporteinrichtungen erforderlich und 
daher auch in Zukunft zu erhalten und nicht als Bauland zu widmen. 

• Zwischen Parkplatz und Grünfläche des Yachtclubs wird durch die Gemeinde eine Jugendfreizeitanlage 
errichtet. (siehe Freiraumkonzept und Soz. Infrastrukturkonzept). 

 
 
4.2. FLÄCHENWIDMUNG 
 
Das Gebiet ist Bauland gemäß § 30 ROG 2009 und sind im 
 

derzeit rechtsgültigen Flächenwidmungsplan (08.07.2003) die GP. 349/1, 349/2, 349/3, 349/5 und 349/6 als 
Erweitertes Wohngebiet  (EW) ausgewiesen. 
 
 
4.3. RECHTSKRÄFTIGER BEBAUUNGSPLAN 
 
Für gegenständlichen Bereich liegt ein in Rechtskraft erwachsener Bebauungsplan (Kundmachung 
07.07. bis 21.07.2000) vor. Dieses soll mit gegenständlichem Bebauungsplan geändert werden. Die Be-
gründung dafür wird unter Pkt. 2.0 erläutert. 
 
 
4.4. NATÜRLICHE UND RECHTLICHE BESCHRÄNKUNG DER BEBAUBARKEIT 
 

Liegen auf GP. 349/1, 349/2, 349/3, 349/5 und 349/6 vor, vom Abtenauerbach (Oppenauerbach) ausgehend 
verläuft die Grenze der “gelben Gefahrenzone“ über das gesamte Bebauungsplangebiet, der südliche, an 
den Abtenauerbach (Oppenauerbach) angrenzende Bereich von GP. 349/2 und 349/3 liegt im Bereich der 
„roten Gefahrenzone“. 
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Ausschnitt Sagis / Gefahrenzonenplan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die in der wildbachtechnischen Überprüfung vom 13.07.2018 festgelegten Bestimmungen werden auf 
Seite 9 unter dem Pkt. „Besondere Festlegungen“ angeführt. 

 
 
 

5.0. AUFSCHLIESSUNGSERFORDERNISSE   
 
 
5.1. VERKEHRSERSCHLIESSUNG 
 

Die am bestehenden Brunnleitweg (GP 871/2-Gemeindestraße) liegende GP 349/5 wird von diesem di-
rekt erschlossen.  
 

Die Grundstücke GP. 349/2, 349/3, 349/6 werden von der bestehenden Steinklüftstraße (GP 872/1-
Gemeindestraße) sowie über eine zu errichtende Aufschließungsstraße (GP 349/1-Stichstraße mit Wen-
dehammer) in einer Breite von 5,00 M erschlossen. 
 

Zusätzlich besteht eine fußläufige Erschließung für GP 349/2 und 349/3 entlang der Nordgrenze des 
Abtenauerbachs (Oppenauerbach). 
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5.2. DIE ENERGIEVERSORGUNG 
 

mit Elektrizität und Telefon sind durch die bestehenden Leitungsnetze von Salzburg AG und Telekom 
gewährleistet. 
 
 
5.3. DIE VERSORGUNG MIT TRINKWASSER 
 

erfolgt aus dem Leitungsnetz der Gemeindewasserleitung. 
 
 
5.4. DIE ENTSORGUNG DER ABWASSER 
 

erfolgt über die bestehende Ortskanalisation der Gemeinde in den Abwasserkanal zur Kläranlage des 
Reinhalteverband Wolfgangsee - Bad Ischl. Die bestehende Wasserleitung liegt in der Steinklüftstraße 
sowie im Brunnleitweg. 
 
 
5.5. DIE ENTSORGUNG DER OBERFLÄCHENWÄSSER 
 

Die Beseitigung der anfallenden Straßenabwässer sowie die anfallenden Oberflächenwässer erfolgt auf 
Grund des anstehenden Bodens durch Versickerung. (Eine wasserrechtliche Bewilligung ist, falls erforderlich, vom 

Antragsteller zu erwirken). retendierte Einleitung in den Oppenauerbach (GP 349/1, 349/2, 349/3 und 349/6) 
und durch retendierte Einleitung in einen bestehenden unterirdischen Graben (GP 349/5)  
Diese Massnahmen wurden bereits mit Bescheid Zahl 30303- 201/6847/6-2015 vom 21.12.2015 wasser-
rechtlich bewilligt. 
 
 
5.6. AUFSCHLIESSUNGS- UND INFRASTRUKTURKOSTEN 
 

Aufschließungs- und Infrastrukturkosten fallen nur für den Bereich der Stichstrasse (GP 349/1), da die 
Energie- und Wasserversorgung sowie Abwasserbeseitigung bereits in den bestehenden Gemeindestra-
ße (GP. 872/1, 871/2) verlegt sind. 

 

Für den Erweiterungsbereich betragen die geschätzten Aufschließungs- und Infrastrukturkosten 
lt. nachfolgender Detailaufstellung ca. € 49.775,-- 
 
 

5.6.1. Verkehrsfläche gesamt ca.   € 23.000,-- 
  

 Straße neu: 200,00 M2 x € 115,- = € 23.000,-- 
 

5.6.2. Kanal: ca. 45,00 M1 x € 340,-- € 15.300,-- 
 

5.6.3. Wasser: ca. 45,00 M1 x € 140,-- € 6.300,-- 
 

5.6.4. Strom: ca. 45,00 M1 x € 115,-- € 5.175,-- 
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6.0. VERORDNUNGSTEIL 
 

 BEBAUUNGSBEDINGUNGEN  § 51 ROG 2009 
 

 Gemäß den Bestimmungen des Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009 unter Anwendung des 
§ 51 werden unter möglichster Berücksichtigung der lt. § 52 erfassten Umstände die Bebauungs-
grundlagen für das Planungsgebiet festgelegt.  
Die Festlegungen erfolgen unter Berücksichtigung der Lage des Planungsgebietes im Ortszent-
rum von St. Gilgen und den im REK aufgestellten Entwicklungszielen. 
Die Festlegung der Bebauungsbedingungen berücksichtigt weiters die umgebende Bebauungs-
struktur sowie die von der Gemeinde in Übereinstimmung mit den generellen Entwicklungszielen 
beabsichtigte Nutzung. 

 
 
6.1 VERKEHRSFLÄCHEN 
 

 Straßenfluchtlinien § 54 die Festlegung erfolgt lt. Plandarstellung: 
  

 Zur Gemeindestraße (GP 872/1 _ Steinklüftstrasse). 
 

Zur Gemeindestraße (GP 871/2 _ Brunnleitweg). 
 

 Kraftfahrzeug Abstellplätze § 39 BTG   
  

 Die erforderlichen Stellplätze sind vor Erteilung der Bau-
platzerklärung zu sichern und mind. in oberirdischer 
freier Aufstellung nachzuweisen. 

 
 
6.2. BEBAUUNGSBEDINGUNGEN 
 

 Vortreten von Bauteilen Das Vortreten von Bauteilen über Baulinien, Baufluchtli-
nien und Baugrenzlinien ist analog dem § 25a Salzbur-
ger Bebauungsgrundlagengesetz (BebGG) zu behan-
deln. 

 
 Baufluchtlinie § 55 Abs. 1 Entlang der Steinklüftstraße  lt. Plandarstellung: 
  

 
 
 
 
 

Wird für Grundstücke GP 349/2 zur Steinklüftstraße 
(GP 872/1) mit 5,0 m festgelegt. 
 

Wird für Grundstücke GP 349/2 und 349/3 zur freigehal-
tenen Trasse der konzipierten Erschließungsstraße so-
wie entlang des Fußweges am Oppenauerbaches 
(GP 903/2) mit 5,0 m festgelegt sowie zur Aufschlie-
ßungsstichstraße (GP 349/1) mit 4,0 m festgelegt. 
 

Wird für Grundstück GP 349/6 zur Aufschließungsstich-
straße mit 4,0 m und 2,5 m festgelegt. 
 
Entlang der Steinklüftstraße  lt. Plandarstellung: 
 

Wird für Grundstücke GP 349/5 zum Brunnleitweg 
(GP 871/2) mit 5,0 m festgelegt. 
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 Bauliche Ausnutzbarkeit § 56 Abs. 2  Lt. Plandarstellung: 
  

  Um eine für das Gebiet adäquaten Bebauung zu ermög-
lichen wird die Grundflächenzahl festgelegt mit:  

  

  Diese wird wie im Plan beschrieben festgelegt: 
  

 GP. 349/2, 349/3, 349/5, 349/6 
 GRZ max. 0,30 

  

 Die bauliche Ausnutzbarkeit durch die Grundflächenzahl 
(GRZ) wird großzügig angesetzt, da diese eine max. 
zulässige Ausnutzung und keine Verpflichtung darstellt. 
Durch die zusätzliche Festlegung von Traufhöhen und 
Dachneigung wird die geplante bauliche Entwicklung 
gesichert. 

 
 
 Bauhöhe § 57 Die Bauhöhe wird mittels max. Traufenhöhe, bezogen 

auf Absoluthöhe über Adria (üA) festgelegt.  
Die Höhenfestlegung der Fussbodenoberkante wird auf 
Seite 9 unter „besonderer Festlegungen im Text“ unter 
BF 1 festgehalten 
Diese Festlegung erfolgt für einzelne Teilbereiche unter-
schiedlich, wobei sich die Differenzierung auf Grund der 
Bestimmungen der „wildbachtechnischen Überprüfung“ 
ergibt siehe Plan 

   

 GP 349/2 Für die GP 349/2 beträgt die 
Traufe- / Gesimsehöhe absolut + 551,4 m üA 

   

 GP 349/3 Für die GP 349/3 beträgt die 
Traufe- / Gesimsehöhe absolut + 550,5 m üA 

   

 GP 349/5 Für die GP 349/3 beträgt die 
Traufe- / Gesimsehöhe absolut + 549,9 m üA 

   

 GP 349/6 Für die GP 349/3 beträgt die 
Traufe- / Gesimsehöhe absolut + 550,25 m üA 

 
 
 Bauweise § 58 Für die Grundstücke GP. 349/2, 349/3, 349/5, 349/6 wird 

die  o offene Bauweise 
 (offen-freistehend oder offen-gekuppelt) 
festgelegt. 

  

 Die Bebauung hat innerhalb der durch Baufluchtlinien 
begrenzten Flächen zu erfolgen. Diese wurden getrof-
fen, um die bereits bestehende Siedlungsstruktur zu 
erhalten. 
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 Besondere Festlegung im Text. 
 (BF-1) 

1. Bei allen Bauplätzen sind allfällige Kellergeschoße in 
Stahlbeton als wasserdichte Wanne zu errichten und 
sind die Kellerschächte in wasserdichter Bauweise in 
Beton auf das jeweils erforderliche Hochwasser-
schutzniveau hochzuziehen. 

 

2. Bei allen Bauplätzen sind allfällige Grundstücksein-
friedungen und Bepflanzungen frei durchströmbar 
auszubilden. 
 

3. Bei Grundstück Nr. 349/2 hat die maximale Höhe 
des Erdgeschoßfußbodenniveaus auf ±0,00 = 
545,60 müA zu liegen und ist an der nördlichen 
Grundgrenze eine 4 m breite Abflussgasse auf Urge-
ländeniveau zu belassen und von jeglichen Ab-
flusshindernissen freizuhalten. Die Gebäudeöffnun-
gen haben an der Ostseite 0,30 m über künftigem 
Gelände und an den übrigen Seiten 0,50 m über 
künftigem Gelände zu liegen. 
 

4. Bei Grundstück Nr. 349/3 hat die maximale Höhe 
des Erdgeschoßfußbodenniveaus auf ±0,00 = 
544,70 müA zu liegen. Es sind 4 m breite Abfluss-
gassen zu belassen und zwar an der nördlichen 
Grundgrenze auf Urgeländeniveau und an der östli-
chen Grundgrenze maximal auf dem angrenzenden 
Geländeniveau der GP 349/4 und sind die Abfluss-
gassen von jeglichen Abflusshindernissen freizuhal-
ten. Die Gebäudeöffnungen haben an der Ostseite 
0,30 m über künftigem Gelände und an den übrigen 
Seiten 0,50 m über künftigem Gelände zu liegen. 

 

5. Bei Grundstück Nr. 349/5 hat die maximale Höhe des 
Erdgeschoßfußbodenniveaus auf ±0,00 = 
544,10 müA zu liegen und sind an der nördlichen 
und südlichen Grundgrenze 4 m breite Abflussgas-
sen auf Urgeländeniveau zu belassen und von jegli-
chen Abflusshindernissen freizuhalten. Die Gebäu-
deöffnungen haben an der Nord- und Südseite mind. 
0,75 m über den Abflussgassen, an der Westseite 
0,50 m über künftigem Gelände und an der Ostseite 
0,30 m über künftigem Gelände zu liegen. 

 

6. Bei Grundstück Nr. 349/6 hat die maximale Höhe 
des Erdgeschoßfußbodenniveaus auf ±0,00 = 
544,45 müA zu liegen und sind an der nördlichen, 
südlichen und westlichen Grundgrenze 4 m breite 
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Abflussgassen auf Urgeländeniveau zu belassen und 
von jeglichen Abflusshindernissen freizuhalten. Die 
Gebäudeöffnungen haben an der Nord- und Südsei-
te mind. 0,75 m über den Abflussgassen, an der 
Westseite 0,50 m über künftigem Gelände und an 
der Ostseite 0,30 m über künftigem Gelände zu lie-
gen. 

 
 
 Äußere architektonische Gestaltung Die Festlegungen zur äußeren architektonischen Gestal-

tung sind in der Lage des Planungsgebietes (unter dem 
Aspekt der Erhaltung des Landschafts- und Ortsbildes) 
sowie der angestrebten Erhaltung der zentralen Funktion 
des Ortszentrums von St. Gilgen begründet, 

  

 Firstrichtung 
 

 Dachform: 
 
 

 Dachneigung: 

Firstrichtung:  frei wählbar 
 

Dachform: Sattel- und Walmdach für  Wohn-
häuser.  
 

Dachneigung: 15 bis 38 Grad. 
  

 Dachform Nebengebäude: Für Nebengebäude sind zusätzlich auch Pult- oder ab-
gewalmte Dächer zulässig. 

 
 
6.3. FESTLEGUNGEN ZUR FREIRAUMGESTALTUNG 
 

6.3.1. Ergänzende Hinweise  
 Besondere Festlegung in Textform  (BF-2)  
  

 Architekturqualität Für die zukünftigen Bauten wird eine zeitgemäße Archi-
tekturqualität gefordert. Besonderes Augenmerk muss 
daher auf richtige Proportion und Massstäblichkeit der 
einzelnen Bauten und der Bauten zueinander gelegt 
werden. 

  

 Pflanzbindungen, Pflanzgebote, Gelän-
degestaltung 

Zur Einbindung der Häuser in das Landschaftsbild sind 
auf jedem neu zu schaffenden Bauplatz einige Obst-
bäume oder heimische Laubbäume zu pflanzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

D.I. Karl M. Gangl 
A r c h i t e k t  

 

Staatlich befugt und 
beeideter Ziviltechniker 

 

Hallein, am 20.03.2000 
Hallein, am  07.08.2018 

 
 
 
 
 
 
  GZ  16078 BBP1 
 GZ  16078 BBP2/Ä1  
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Stellungnahme WLV – wildbachtechnische Prüfung 
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Wasserrechtsbescheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEBAUUNGSPLAN   “ALTER FUSSBALLPLATZ   - STADLER & DOKULIL“  1. ÄNDERUNG    KG ST. GILGEN   GEM. ST. GILGEN  
 

GZ-18292  9893 BBP-2/Ä1 

 ARCHITEKT D.I. K. M. GANGL   *   DAVISSTR. 7  *  A-5400 HALLEIN  *  Tel 06245-82787    mail  architekt-gangl@sbg.at  

 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEBAUUNGSPLAN   “ALTER FUSSBALLPLATZ   - STADLER & DOKULIL“  1. ÄNDERUNG    KG ST. GILGEN   GEM. ST. GILGEN  
 

GZ-18292  9893 BBP-2/Ä1 

 ARCHITEKT D.I. K. M. GANGL   *   DAVISSTR. 7  *  A-5400 HALLEIN  *  Tel 06245-82787    mail  architekt-gangl@sbg.at  

 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEBAUUNGSPLAN   “ALTER FUSSBALLPLATZ   - STADLER & DOKULIL“  1. ÄNDERUNG    KG ST. GILGEN   GEM. ST. GILGEN  
 

GZ-18292  9893 BBP-2/Ä1 

 ARCHITEKT D.I. K. M. GANGL   *   DAVISSTR. 7  *  A-5400 HALLEIN  *  Tel 06245-82787    mail  architekt-gangl@sbg.at  

 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEBAUUNGSPLAN   “ALTER FUSSBALLPLATZ   - STADLER & DOKULIL“  1. ÄNDERUNG    KG ST. GILGEN   GEM. ST. GILGEN  
 

GZ-18292  9893 BBP-2/Ä1 

 ARCHITEKT D.I. K. M. GANGL   *   DAVISSTR. 7  *  A-5400 HALLEIN  *  Tel 06245-82787    mail  architekt-gangl@sbg.at  

 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEBAUUNGSPLAN   “ALTER FUSSBALLPLATZ   - STADLER & DOKULIL“  1. ÄNDERUNG    KG ST. GILGEN   GEM. ST. GILGEN  
 

GZ-18292  9893 BBP-2/Ä1 

 ARCHITEKT D.I. K. M. GANGL   *   DAVISSTR. 7  *  A-5400 HALLEIN  *  Tel 06245-82787    mail  architekt-gangl@sbg.at  

 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEBAUUNGSPLAN   “ALTER FUSSBALLPLATZ   - STADLER & DOKULIL“  1. ÄNDERUNG    KG ST. GILGEN   GEM. ST. GILGEN  
 

GZ-18292  9893 BBP-2/Ä1 

 ARCHITEKT D.I. K. M. GANGL   *   DAVISSTR. 7  *  A-5400 HALLEIN  *  Tel 06245-82787    mail  architekt-gangl@sbg.at  

 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEBAUUNGSPLAN   “ALTER FUSSBALLPLATZ   - STADLER & DOKULIL“  1. ÄNDERUNG    KG ST. GILGEN   GEM. ST. GILGEN  
 

GZ-18292  9893 BBP-2/Ä1 

 ARCHITEKT D.I. K. M. GANGL   *   DAVISSTR. 7  *  A-5400 HALLEIN  *  Tel 06245-82787    mail  architekt-gangl@sbg.at  

 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEBAUUNGSPLAN   “ALTER FUSSBALLPLATZ   - STADLER & DOKULIL“  1. ÄNDERUNG    KG ST. GILGEN   GEM. ST. GILGEN  
 

GZ-18292  9893 BBP-2/Ä1 

 ARCHITEKT D.I. K. M. GANGL   *   DAVISSTR. 7  *  A-5400 HALLEIN  *  Tel 06245-82787    mail  architekt-gangl@sbg.at  

 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEBAUUNGSPLAN   “ALTER FUSSBALLPLATZ   - STADLER & DOKULIL“  1. ÄNDERUNG    KG ST. GILGEN   GEM. ST. GILGEN  
 

GZ-18292  9893 BBP-2/Ä1 

 ARCHITEKT D.I. K. M. GANGL   *   DAVISSTR. 7  *  A-5400 HALLEIN  *  Tel 06245-82787    mail  architekt-gangl@sbg.at  

 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEBAUUNGSPLAN   “ALTER FUSSBALLPLATZ   - STADLER & DOKULIL“  1. ÄNDERUNG    KG ST. GILGEN   GEM. ST. GILGEN  
 

GZ-18292  9893 BBP-2/Ä1 

 ARCHITEKT D.I. K. M. GANGL   *   DAVISSTR. 7  *  A-5400 HALLEIN  *  Tel 06245-82787    mail  architekt-gangl@sbg.at  

 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


